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HAFTPFLICHT-SCHADEN 
 
 

 Privathaftpflicht  Betriebshaftpflicht  Tierhalterhaftpflicht 
 Haus-und Grundbesitzer-HV _________________________  

 
Versicherer:  VS- Nummer:  

 
1. Versicherungsnehmer 2. Anspruchsteller 
Name  Name  

    

Strasse  Strasse  

PLZ, Ort  PLZ, Ort  

Telefon  Telefon  

Fax  Fax  

email  email  

 
Entschädigung erfolgt über das Konto: 

 
IBAN: 

 

 BIC:  

 Bank:  

Kann Mehrwertsteuer abgesetzt werden?  ja    nein 
 
3. Angaben zum Schaden: 
Wann trat der Schaden ein? Datum  

 Uhrzeit  

Wo ereignete sich der Schaden? Strasse/Ort  

   

Wer hat den Schaden verursacht? 
 Versicherungsnehmer        Ehepartner        Kind        Tier        Angestellter 
   

Zeugen  

 
4. Schadenhergang: 
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5. Angaben zum Anspruchsteller/Strafverfahren: 
Lebt der Anspruchsteller mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft? 

 
 ja    nein 

Ist der Anspruchsteller  ein Angehöriger von Ihnen? 
 bei Ihnen beschäftigt? 
 ein Vertragspartner? 

Wurde ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet?  
 ja    nein 

Polizeirevier/Tagebuch-Nr./Aktenzeichen  

  
6. Nur bei Sachschäden: 
Was wurde beschädigt?  

Worin besteht die Beschädigung?  

Anschaffung der beschädigten Sache: Anschaffungsdatum  

 Preis  

  Daten nicht bekannt 
 
geschätzte Schadenhöhe €  

Ist eine Reparatur möglich?  ja    nein 
Hatten Sie die beschädigte Sache  gemietet 

 in Verwahrung 
 zu befördern 
 zu bearbeiten 
 zu reparieren 
 geliehen 

  
7. Nur bei Personenschäden: 
Wer ist verletzt?  

Welche Verletzungen sind eingetreten?  

Behandelnder Arzt/Krankenhaus  

  

  

  
8. Nur bei Schäden durch Tiere: 
Welches Tier hat den Schaden verursacht?  Hund, welche Rasse: 

 Katze 
 Pferd 

  

 

 

   

   
9. Nur bei Schäden durch betriebliche oder berufliche Tätigkeit: 
Wer war Auftraggeber?  

Wie lautete Ihr Auftrag?  

  

Haben Sie den Auftrag selbst durchgeführt?  

Haben Sie oder ein Mitversicherter (z.B. 
Betriebsangehöriger) eine Tätigkeit an oder mit 
der beschädigten Sache ausgeübt? 

 
 nein 
 ja, und zwar 

 
 

 

   

Wichtiger Hinweis! 
Bewusst unwahre oder unvollständige Angaben führen zum Verlust des Versicherungsschutzes, auch 
wenn dem Versicherer durch diese Angaben kein Nachteil entsteht. 
Ich bestätige, dass alle Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen beantwortet sind. Für die 
Richtigkeit übernehme ich die alleinige Verantwortung, auch wenn eine andere Person die 
Schadenanzeige ausgefüllt hat. 

Datum:  Unterschrift:  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerade im Schadenfall ist es wichtig, dass Sie als Versicherungsnehmer professionell handeln. 
 
Wir möchten Sie bitten, die folgenden Verhaltensregeln stets zu beachten. Diese Punkte unterstützen 
eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann den Verlust des 
Versicherungsschutzes nach sich ziehen. 
 

 Bei Personenschäden informieren Sie bitte immer sofort die Polizei. 

 Auch wenn die Schuldfrage klar bei Ihnen liegen sollte, geben Sie nie ein Schuldanerkenntnis 
ab. 

 Beauftragen Sie keinen eigenen Anwalt mit der Abwehr der Ansprüche! 

 Leiten Sie Schriftstücke mit Schadenersatzforderungen umgehend an uns bzw. den Versicherer 
weiter. 

 Im Interesse des Geschädigten, sollte dieser die beschädigten Sachen fotografieren und 
aufbewahren bis der Versicherer den Schaden abschließend reguliert hat. Auch eine 
Reparaturvergabe sollte vorher unbedingt mit dem Versicherer abgestimmt werden. Dies liegt im 
Interesse des Geschädigten und ist nicht Ihre Pflicht! 
 

 Einzureichende Unterlagen für Haftpflichtschäden 
  ausgefüllte Schadenanzeige 
  Anschaffungsbeleg der beschädigten Sache 
  Schadenfotos 
  Kostenvoranschlag für Reparatur 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der korrekten Abwicklung des Schadens. Bitte rufen Sie uns bei Fragen 
einfach kurz an! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Märkischer Versicherungsservice 
 


